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BRANDSCHUTZORDNUNG 
 
 
Für 

 
 
 
 

 
 
Die folgende Brandschutzordnung gibt wichtige Hinweise über das Verhalten zur Vermeidung der Gefährdung von Gesundheit 
und Eigentum und der Verhinderung von Schäden durch Brände sowie über das Verhalten im Brandfalle selbst. 
Die im Anhang aufgezählten Bestimmungen sind genauestens einzuhalten. 
Für die Brandsicherheit sind der Brandschutzbeauftragte und gegebenenfalls sein Stellvertreter zuständig. 
 
Brandschutzbeauftragter: (BSB) 
 

 
 

 
Stellvertreter: (BSB-StV.) 
 

 
 

 
 
Mitglieder der Brandschutzorganisation: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die ArbeitnehmerInnen haben allen, den Brandschutz betreffenden Weisungen dieser Personen unverzüglich Folge zu leisten 
und ihnen alle Wahrnehmungen von Mängel(n) auf dem Gebiet der Brandsicherheit bekanntzugeben. 
 
Jede/r ArbeitnehmerIn hat diese Brandschutzordnung zur Kenntnis zu nehmen, einzuhalten und dies durch seine (ihre) 
Unterschrift zu bestätigen (Beiblatt). 
Die nachstehend angeführten Bestimmungen sind genauestens einzuhalten, wobei das Nichtbefolgen dieser Forderungen unter 
Umständen auch zivil- und/oder strafrechtliche Folgen nach sich ziehen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………..  …………………………………………………. 
Datum     Unterschrift 

 


